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Gleichberechtigung
mit Totenschein
Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Kin-
der, zwei Mädchen und einen Bub. Allen dreien
war sie in herzlicher Liebe zugetan, und als sie
viele Jahre später starb, vermachte sie ihnen
ihr Vermögen je zu einem Drittel.
Jetzt ist das Märchen auch schon zu Ende. Wir
befinden uns auf dem Erbschaftsamt: Herbst
1981. Anwesend sind die - längst erwachsenen
- Kinder. Der Sohn ist verwitwet, die eine Toch-
ter ebenfalls. Die andere begleitet ihr Ehemann.
Das Testament wird eröffnet, die Erben müssen
unterschreiben. Es unterschreiben Sohn und
Schwiegersohn. Die verwitwete Tochter wird
höflich gebeten, erst den Totenschein ihres ver-
storbenen Mannes beizubringen. Die verheira-
tete Tochter wird gar nicht gefragt.
Frau R. ist darüber, wie mehrere Jahre nach
dem Verlust ihres Gatten mit ihr umgesprungen
wird, begreiflicherweise empört. Den Beamten,
der den Totenschein von ihr forderte - als Be-
weis für ihr Witwentum - trifft natürlich keine
Schuld, er handelt ja einfach nach Vorschrift.
Frau R. kapiert aber einfach nicht, warum sie -
ohne Totenschein - sozusagen eine Unperson
ist, deren Unterschrift nichts wert ist, während
ihr geliebter, wie gesagt gleichfalls verwitweter
Bruder lediglich infolge seines Y-Chromosoms
vom Amt als fraglos ernstzunehmender Bürger
akzeptiert wird.
Es handelte sich um ein ausserkantonales Pro-
zedere. Auf dem Einzelrichteramt für Erb-
Schaftsangelegenheiten in Zürich war aller-
dings zu erfahren, dass auf Erbscheinen zu-
handen der Notariate auch hier nur Frauen mit
ihrem Zivilstand definiert werden müssen. Bei
Männern spiele es eben beim geltenden Recht
keine Rolle, merkte die - übrigens weibliche -
Auskunftsperson an, ohne sich sonderlich zu
echauffieren...

Nur ein banales, alltägliches Beispiel von
Frauendiskriminierung. Hat der «geschlechtli-
che Separatismus in Vereinen und Organisatio-
nen» in einem solchen Fall noch seine Berech-
tigung, oder handelt es sich «doch um eine Er-
satzfunktion oder Verlegenheitslösung»? Fol-
gend dem Tenor des Schweizerischen Frauen-
blattes mit dem irritierenden Titel «mir Fraue»,
singen wir doch lieber im gemischten Chor das
schöne Lied von der alten Burschenherrlichkeit!

E.S.

Die Basler Friedensfrauen
zur Weitzel-Studie
Das Thema Frauen und /M///fär b/e/'bf i/order-
band akfue//, d/'e /Me/'nungsb/'/dung /'st noch
/ängsf n/'chf abgesch/ossen. Unser Dachver-
band, der Scbwe/'zeriscbe Verband für Frau-
enrechte organ/'s/'ert für den kommenden /März
e/'n Sem/'nar m/'f dem T/'fe/ «D/'e Frau /'n der Ge-
samfi/erfe/'d/'gung» ("genauere Angaben /n e/-
nem späteren Ze/'fpunktJ. D/'e ßas/er Friedens-
frauen haben e/ne Sfe//ungnahme zur Sfud/'e
von Andrée We/'tze/ ausgearbeitet, deren
Sfossrichfung s/'e an den St/'chworfen Frauen-
b/'/d, Demokraf/'eversfändn/'s und Fe/'nb/'/dden-
ken h/'nferfragen. W/r pub//'z/eren a/s D/'skus-
s/'onsbe/'frag d/'e Ausführungen zum «Frauen-
b/'/d». (D/'e ungekürzte Sfe//ungnahme kann be-
zogen werden be/'m Sekretariat «Frauen für
den Frieden ßase/», Grenzacherweg 709,
4725 ß/'ehenj.

Frau Weitzel spricht von «Verfügbarke/'f der
Frau» (S.1 u. a.) und stellt Berechnungen an,
wann diese «Verfügbarkeit» für Verteidigungs-
aufgaben am grössten ist.
Frauen werden hier wie Objekte dargestellt, die
zur Verfügung stehen, bzw. über die man verfü-
gen kann. Zahlreiche Studien der Frauenbewe-
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